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	Musterstadt, 14. August 2006

	Forderungen zur Novellierung des Erbschaftssteuergesetzes!

	

	Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Nordrhein-Westfalen fordert die Bundesregierung auf, die Vorschläge zur Novellierung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Novellierung des Erbschaftssteuergesetzes so nicht umzusetzen. „Grundsätzlich befürwortet die MIT“, so der Vorsitzende der MIT Musterstadt, Max Mustermann, „eine unternehmens- und damit beschäftigungsfreundliche Neuausrichtung des Erbschaftssteuerrechtes. Schritte in die richtige Richtung sind zu erkennen. Drei von der SPD bislang durchgesetzte vorgesehene Regelungen werden von der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung aber grundsätzlich abgelehnt.“

1. Die rechtliche Verpflichtung zur Garantie des Erhaltes aller Arbeitsplätze

Die Sichtweise, man könne Arbeitsplätze durch staatlichen Druck ertrotzen ist naiv und weltfern. Arbeitsplätze entstehen dort, wo sie rentabel sind. Jede steuerliche Entlastung von Unternehmen ist hierbei hilfreich und sichert damit auch Arbeitsplätze. Außerdem widerspricht die vorgesehene Regelung der im Koalitionsvertrag vorgesehen Zielsetzung des Bürokratieabbaus, denn sie bedarf enormer Statistik- und Nachweispflichten. Mit dieser Regelung wäre das Erbschaftssteuergesetz wohl der erste Fall für den Normenkontrollrat.

2. Die Unterscheidung zwischen „produktivem“ und „unproduktivem“ Firmenvermögen ist unsinnig und bürokratisch. Bei der Werthaltigkeit eines Unternehmens gibt es keinen Unterschied zwischen dem „produktiven“ Firmen-PKW und dem „unproduktiven“ Flugzeug, dem „produktiven“ Kran und dem „unproduktiven“ Bankkonto, von dem man künftig einen Kran kaufen möchte.   

3. Die Beschränkung auf Unternehmensanteile von mindestens 25% durch den Erblasser entspricht in keiner Weise den Realitäten einer modernen Unternehmenslandschaft mit Beteiligungen, Ausgründungen und Gemeinschaftsunternehmungen wie z. B. Kanzleien im Bereich der Freiberufler . Eine Reduzierung der Grenze auf 10% ist sinnvoll und geboten.
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